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Der Stadtrat behandelte an seiner Sitzung vom 26. November 2018 folgende Geschäfte und fasste die nach-

stehenden Beschlüsse: 

1. Das Projekt zum Ersatz der Tertiärverkabelung, der Unterverteiler Stockwerke, der Telefonapparate und 

der Ergänzung der Telefonzentrale im Bereich der Stadtverwaltung sowie zum Ersatz der zentralen 

Notbeleuchtungsanlage im Verwaltungsgebäude wurde genehmigt und der erforderliche 

Verpflichtungskredit zu Lasten der Investitionsrechnung von Fr. 715'000.00 (inkl. MwSt.) wurde 

bewilligt. 

2. Der finanziellen Unterstützung der Siftung Ferienheim Oberwald für die Jahre 2019 – 2022 wurde 

zugestimmt, der erforderliche Verpflichtungskredite wurde bewilligt und der Abschreibung der Motion 

Steiner-Brütsch Daniel (EVP) und Mitunterzeichnende vom 12. September 2016: Zukunft des 

Ferienheims Oberwald wurde zugestimmt. 

3. Barben-Kohler Michael (FDP), Finanzanalyst (CFA) und Risikomanager (FRM), wurde per 1. Januar 2019 

für den Rest der bis zum 31. Dezember 2020 laufenden Amtsperiode in die Finanzkommission gewählt. 

4. Die Motion Steiner-Brütsch Daniel (EVP) und Mitunterzeichnende vom 27. August 2018: Stadion Hard – 

Neubau Zeitnehmergebäude wurde als Motion mit Weisungscharakter qualifiziert und nicht erheblich 

erklärt. 

5. Die Motion Hasler Beat (parteilos), Wüthrich Serge (GL), Lüdi Simon (SP) und Mitunterzeichnende vom 

27. August 2018: Verbesserung der Parkieranlage beim Schwimmbad Langenthal wurde als Motion mit 

Richtliniencharakter qualifiziert und nicht erheblich erklärt. 

6. Die Motion Howald Carole (jll) und Mitunterzeichnende vom 27. August 2018: Easyvote für Langenthal 

wurde als Motion mit Richtliniencharakter qualifiziert und erheblich erklärt. 

7. Von der Berichterstattung des Gemeinderates zum Postulat (gewandelte Motion) Steiner-Brütsch Daniel 

(EVP) und Mitunterzeichnende vom 2. Mai 2016: Konzept für ein umfassendes und nachhaltiges 

Stadtmarketing wurde Kenntnis genommen und das Postulat gemäss Art. 35 Abs. 2 der 

Geschäftsordnung des Stadtrates vom Protokoll des Stadtrates abgeschrieben. 

8. Die Interpellation Dietrich Pascal (FDP) vom 27. August 2018: Umsetzung des Unterhalts- und 

Sanierungskonzepts in der Badi Langenthal wurde beantwortet. 

9. Zur Totalrevision der Geschäftsordnung des Statrates wurde eine erste Lesung durchgeführt. 

10. Im Rahmen der Mitteilungen des Gemeinderates informierte 

 Stadtpräsident Müller Reto (SP) über die gebundene Ausgabe für zusätzliche Arbeiten bei der 

Sporthalle Hard, Weststrasse 33, infolge gesetzlicher Auflagen bezüglich der Regenwasser-

Entwässerung (Aufhebung Sickerschacht; Erstellen eines neuen Kanalisationsanschlusses in die 

Oberhardstrasse) 

11. 1 parlamentarischer Vorstoss wurde eingereicht: 

 Interpellation Niklaus-Lanz Renate (glp) vom 26. November 2018: Urban Gardening in Langenthal 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen den Beschluss zu Traktandum Nr. 3 (Wahl) kann gemäss Art. 60 ff. des Verwaltungsrechts-

pflegegesetzes vom 23. Mai 1989 innert 10 Tagen seit der Veröffentlichung des Stadtratsbeschlusses, das 

heisst bis am 10. Dezember 2018, beim Regierungsstatthalteramt Oberaargau, Schloss, Postfach 175, 3380 

Wangen a. Aare, schriftlich und begründet Beschwerde erhoben werden. 

Gegen die übrigen Beschlüsse kann gemäss Art. 60 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 23. Mai 

1989 innert 30 Tagen seit der Veröffentlichung des Stadtratsbeschlusses, das heisst bis am 31. Dezember 

2018, beim Regierungsstatthalteramt Oberaargau, Schloss, Postfach 175, 3380 Wangen a. Aare, schriftlich 

und begründet Beschwerde erhoben werden. 
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Langenthal, 26. November 2018 STADTRAT LANGENTHAL 

Die Sekretärin: 

Janine Jauner 

 


